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PW Stromversorgungsges.m.b.H.

Bitte wenden

1 Vertragsgegenstand
       Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) für die Lieferung elek-
      trischer Energie regeln das Rechtsverhältnis betreffend die Lieferung 

elektrischer Energie zwischen dem Kunden und der PW 
Stromversorgungsges.m.b.H. Mit Lieferbeginn wird der Kunde Mitglied 
jener Bilanzgruppe, der die PW Stromversorgungsges.m.b.H. 
angehört. Auf den Stromliefervertrag gelangen die sonstigen 
Marktregeln der e-control zur Anwendung, welche unter 
„www.e-control.at“ abrufbar sind. 

2 Vertragsabschluss
2.1 Mit Abschluss des Stromliefervertrages wird die Belieferung des 

Kunden mit elektrischer Energie für seine im Vertrag angeführte(n) 
Anlage(n) durch die PW Stromversorgungsges.m.b.H. vereinbart. Die 
PW Stromversorgungsges.m.b.H. verpflichtet sich daher zur 
Stromlieferung und der Kunde verpflichtet sich, seinen gesamten 
Bedarf an elektrischer Energie für die im Vertrag angeführte(n) 
Anlage(n), während der Laufzeit des Vertrages ausschließlich durch 
die PW Stromversorgungsges.m.b.H. zu decken.

2.2 Die Begründung des Vertragsverhältnisses erfolgt aufgrund eines 
Antrags des Kunden unter Verwendung eines hiefür vorgesehenen 
Formulars und der Annahme durch die PW 
Stromversorgungsges.m.b.H.. Die PW Stromversorgungsges.m.b.H. ist 
berechtigt, jederzeit eine Bonitätsprüfung des Kunden durchzuführen 
bzw. durchführen zu lassen. Die PW Stromversorgungsges.m.b.H. ist 
zur Ablehnung des Vertragsabschlusses auch ohne Angabe von 
Gründen ermächtigt. Punkt 15 dieser AGB bleibt hievon unberührt.  

2.3 Die Belieferung mit elektrischer Energie setzt voraus, dass der Kunde 
seinen mit einem von der PW Stromversorgungsges.m.b.H. 
verschiedenen Stromlieferanten abgeschlossenen, bestehenden 
Stromliefervertrag beendet hat, sofern es sich nicht um die erstmalige 
Herstellung eines Netzanschlusses handelt.

2.4 Bei vorzeitiger, nicht von der PW Stromversorgungsges.m.b.H. zu 
vertretender Auflösung des Vertragsverhältnisses werden etwaige 
gewährte Boni oder Rabatte nachverrechnet (falls bei Vereinbarung 
auf diese Rückzahlungsverpflichtung hingewiesen wurde).

2.5 Hat der Konsument seine Vertragserklärung weder in den vom 
Unternehmer für seine geschäftlichen Zwecke dauernd benützten 
Räumen noch bei einem von diesem dafür auf einer Messe oder einem 
Markt benützten Stand abgegeben, so kann er von seinem 
Vertragsantrag schriftlich zurücktreten. Dieser Rücktritt kann bis zum 
Zustandekommen des Vertrags oder danach binnen einer Woche 
erklärt werden.  Konsumenten, die den Vertrag im Wege der 
Fernkommunikation (Post, Fax, Internet oder Telefon) abgeschlossen 
haben, sind berechtigt binnen einer Frist von 7 Werktagen, gerechnet 
ab Vertragsabschluss, schriftlich zurückzutreten. Zur Wahrung der Frist 
genügt jeweils die rechtzeitige Absendung des Rücktrittsschreibens.

3     Störung in der Vertragsabwicklung
Sollte die PW Stromversorgungsges.m.b.H. durch Fälle höherer Gewalt 
oder durch sonstige Umstände, die abzuwenden nicht in ihrer Macht 
stehen oder im Bereich des Netzbetreibers oder des Kunden liegen 
oder deren Abwendung der PW Stromversorgungsges.m.b.H. nicht 
zugemutet werden kann, an der Erfüllung der Pflichten aus diesem 
Vertrag ganz oder teilweise verhindert sein, so ruht die Verpflichtung 
der PW Stromversorgungsges.m.b.H. zur Stromlieferung, bis die 
Hindernisse oder Störungen und deren Folgen beseitigt sind.

4     Verwendung elektrischer Energie
Die PW Stromversorgungsges.m.b.H. liefert dem Kunden elektrische 
Energie ausschließlich für seine eigenen Zwecke. Eine Weitergabe an 
Dritte ist unzulässig.

5     Beginn und Voraussetzungen für die Stromlieferung sowie fristlose
       Auflösung des Stromliefervertrages
5.1 Der Beginn der Stromversorgung durch PW 

Stromversorgungsges.m.b.H. ist bei einem Lieferantenwechsel unter 
Berücksichtigung der derzeitigen in den sonstigen Marktregeln 
festgelegten Wechselfristen (4-6 Wochen) möglich, wobei der Kunde 
die entsprechenden Kündigungsfristen und -termine bei seinem 
bisherigen Lieferanten zu beachten hat.

5.2 Die Belieferung durch die PW Stromversorgungsges.m.b.H. setzt einen 
gültigen Netzzugangsvertrag zwischen dem Kunden und dem 
zuständigen örtlichen Netzbetreiber voraus. Der Stromliefervertrag 
steht daher unter der auflösenden Bedingung der Nichtgewährung des 
Netzzugangs (sollte z.B. der Netzbetreiber den Netzzugang – aus 
welchen Gründen immer – nicht gestatten, ist die PW 
Stromversorgungsges.m.b.H. bis zur Gewährung des Netzzuganges von 
ihrer Lieferverpflichtung befreit). Die Erbringung von 
Netzdienstleistungen zählt nicht zu den Verpflichtungen der PW 
Stromversorgungsges.m.b.H.. Diese Aufgabe obliegt dem zuständigen 
örtlichen Netzbetreiber.

5.3  Die PW Stromversorgungsges.m.b.H. kann den Stromliefervertrag 
fristlos auflösen und die Energielieferung fristlos einstellen, wenn der 
Kunde wesentlichen Bestimmungen des Stromliefervertrages oder 
diesen AGB zuwiderhandelt. Als solche Zuwiderhandlungen gelten 
insbesondere die
5.3.1 unbefugte Verwendung elektrischer Energie
5.3.2 Nichtzahlung einer fälligen Rechnung oder eines 
Teilzahlungsbetrages trotz schriftlicher Mahnung und schriftlicher 
Androhung der fristlosen Auflösung des Stromliefervertrages und der 
fristlosen Einstellung der Energielieferung
5.3.3 Verweigerung verlangter Vorauszahlungen oder Sicherstellungen 
trotz schriftlicher Androhung der fristlosen Auflösung des 
Stromliefervertrages und der fristlosen Einstellung der 
Energielieferung
5.3.4 Konkurs- oder Ausgleichseröffnung über das Vermögen des 
Kunden oder die Ablehnung der Eröffnung des Konkurses mangels 
hinreichenden Vermögens.

6     Vertragsstrafe
6.1 Die PW Stromversorgungsges.m.b.H. ist berechtigt bei Umgehung 

oder Manipulation der Messeinrichtungen eine Vertragsstrafe zu 
verlangen.

6.2 Die Vertragsstrafe wird im Hinblick auf die aus den 
Vertragsverletzungen des Kunden resultierenden Mehraufwendungen 
so bemessen, dass sich der mit dem Kunden vereinbarte Energiepreis 
um 25 Prozent erhöht. Die Vertragsstrafe errechnet sich auf die Dauer 
der unbefugten Entnahme. Kann diese nicht ermittelt werden, wird 
die Vertragsstrafe für ein Jahr berechnet.

7     Messung
Falls vertraglich nicht anders vereinbart, stellt der Kunde sicher, dass 
die PW Stromversorgungsges.m.b.H. die vom Netzbetreiber oder von 
einem seiner Beauftragten ermittelten Messergebnisse umgehend 
erhält. Diese Datenweitergabe erfolgt für die PW 
Stromversorgungsges.m.b.H. kostenlos. Diese Messergebnisse stellen 
den Lieferumfang des Stromliefervertrages dar. Werden diese Daten 
der PW Stromversorgungsges.m.b.H. nicht zur Verfügung gestellt bzw. 
können diese z.B. wegen eines Zählerdefekts nicht ermittelt werden, 
so ist die PW Stromversorgungsges.m.b.H. berechtigt, den 
Lieferumfang selbst festzustellen oder durch Schätzung zu ermitteln. 
In diesem Fall kommt ein Durchschnittswert vergleichbarer Kunden 
zur Anwendung. Sollten die tatsächlichen Verhältnisse, welche vom 
Kunden gegenüber der PW Stromversorgungsges.m.b.H. nachzuweisen 
sind, einem Durchschnittswert nicht entsprechen, so sind diese 
Verhältnisse entsprechend zu berücksichtigen. 




